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Sitzung des
Jugendgemeinderates
Die Bevölkerung wird hiermit zu folgender Sitzung
eingeladen: Sitzung des Jugendgemeinde-
rates am Mittwoch, 25. Februar 2026, um
18.00 Uhr in der Stadthalle Vaihingen an
der Enz
Tagesordnung:
1. Fragestunde
2. Ausscheiden und Nachrücken von Mitglie-

dern des Jugendgemeinderates
3. Wahlen zum 12. Vaihinger Jugendgemeinde-

rat
- Sachstand Kandidatensuche
- weitere Planung

4. Fragebogen Hitzeerleben an Schulen
5. Kurzer Sachstand zu

- Aktionen an Anti-Rassismustagen
- Jugendfestival
- Poolparty

6. Rückblick Podiumsdiskussion
7. Teilnahme am Maientagsumzug
8. Sachstand Skaterpark
9. Anregungen und Anfragen
10. Sonstiges
Die Beratungsunterlagen für die öffentliche Sit-
zung können ab Freitag, 20. Februar 2026, in
der Stadtbücherei und im Ratsinformationssystem
der Stadt Vaihingen an der Enz unter https://
vaihingen.ratsinfomanagement.net/ eingesehen
werden.
Skrzypek-Muth, Oberbürgermeister

Jugendgemeinderatswahl
Online-Wahl zum JGR
Die Stadt Vaihingen an der Enz sucht Jugendliche,
die politisch mitmischen und die Themen der Stadt
mitgestalten wollen! Die Bewerbungsphase für
den 12. Vaihinger Jugendgemeinderat (JGR) läuft
noch bis zum 6. März 2026.
Die Wahl findet dann im Zeitraum vom 6. bis 20.
Mai 2026 statt.
Der Kandidaten-Aufruf gilt allen Jugendlichen zwi-
schen 14 und 19 Jahren, die in Vaihingen oder
einem Stadtteil wohnen.
Bewerbungen sind online unter https://vaihingen.
jgrwahl.de möglich.
Für weitere Fragen rund um das Thema Jugend-
gemeinderatswahl steht das Wahlamt (wahlen@
vaihingen.de, Telefon 07042/18-444) oder die
die Geschäftsstelle Gemeinderat (18-222; jgr@
vaihingen.de) gerne zur Verfügung.

Ausgabe 8/2026

19. Februar 2026

Kultur- und
Tourist-Information
Abweichende Öffnungszeiten
Die Kultur- und Touristinformation, Marktplatz 5
in Vaihingen an der Enz, schließt aus personellen
Gründen am Freitag (20. Februar 2026) sowie
am Freitag (27. Februar 2026) bereits um 12:30
Uhr. Wir bitten um Verständnis.

Teilsperrung Enztalradweg
Der Enztalradweg zwischen Roßwag und Mühl-
hausen muss im Bereich des Naturschutzgebiets
„Roter Rain“ wegen dringender Baumfällarbeiten
vorübergehend voll gesperrt werden. Dies betrifft
den gesamten Fahrzeug-, Fahrrad- und Fußgän-
gerverkehr. Die neue Fußgängerbrücke über die
Enz in Richtung Mühlhausen bleibt jedoch frei be-
gehbar. Die Maßnahmen wurden mit der Unteren
Naturschutzbehörde im Landratsamt Ludwigsburg
und Naturschutzabteilung des Regierungspräsi-
diums Stuttgart abgestimmt.
Dauer der Sperrung voraussichtlich bis Ende die-
ser Woche.

Gesamtstadt-Nachrichten

Jugendmusikschule
Neue INKA-Kurse ab März 2026 – noch
wenige freie Plätze
Ein ideales Angebot für noch unentschlossene
Kinder ab 6 Jahren ist INKA – das einmalige Inst-
rumentenkarussell. Der INKA-Kurs hilft dabei, die
Welt der Musik auf vielfältige Weise kennenzu-
lernen. Aussehen, Handhabung, Tonerzeugung,
Spielweise und Klang von Instrument und Stimme
werden durch eigenes Ausprobieren erfahren. In-
nerhalb von vier Monaten (März bis Juni 2026)
werden nahezu alle Instrumente vorgestellt und
praktisch erprobt, die an der Musikschule gelernt
werden können. Hierzu zählen Holzblasinstrumen-
te (Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxo-
phon, Fagott), Blechblasinstrumente (Trompete,
Waldhorn, Posaune, Baritonhorn, Tuba), Streich-
instrumente (Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass),
Tasteninstrumente (Klavier, Keyboard, Akkordeon),
Zupfinstrumente (Gitarre, Harfe), Schlaginstru-
mente (Schlagzeug, Pauken, Percussion, Mallets)
sowie Gesang. Ab Juli haben die Kinder an-
schließend die Möglichkeit, für vier Wochen Ein-

zel- oder Gruppenunterricht auf einem Instrument
ihrer Wahl zu erhalten – zum Vorzugspreis der
INKA-Gebühr. Die Kurse finden am Dienstagnach-
mittag in Vaihingen statt. Im Kurs um 17:00 Uhr
gibt es derzeit noch wenige freie Plätze.
Informationen zu allen Kursen, Instrumental- und
Ensemblefächern erhalten Sie im Sekretariat.
Dort können auch gerne kostenlose „Schnupper-
stunden“ für den Instrumentalunterricht vereinbart
werden.
Über die Homepage oder den YouTube-Kanal der
Stadt Vaihingen gelangt man zudem zu informa-
tiven und anschaulichen Videos über die vielfälti-
gen Unterrichtsangebote der Jugendmusikschule.
Kontakt: Jugendmusikschule Vaihingen an der
Enz, Grabenstr. 18, 71665 Vaihingen an der
Enz, Tel. 07042-18510, jugendmusikschule@vai-
hingen.de, www.jugendmusikschule-vaihingen.de

Schulen
Anmeldung zum Übertritt in die weiter-
führenden Schulen
Eltern, deren Kinder im kommenden Schuljahr
weiterführende Schulen besuchen sollen, werden
gebeten, ihre Kinder an einem der Gymnasien,
Realschulen oder der Gemeinschaftsschule anzu-
melden.
Die Anmeldung kann im Anmeldezeit-
raum von Montag (9. März 2026) bis
Donnerstag (12. März 2026) erfolgen (frü-
her eingesandte Unterlagen werden auch dann
erst bearbeitet). Bitte beachten Sie die entspre-
chenden Anmeldezeiten der jeweiligen Schule (s.
Homepage).
Die Anmeldeunterlagen werden entweder persön-
lich im Sekretariat der ausgewählten Schule oder
durch Postsendung oder Einwurf in den Hausbrief-
kasten oder digital (Schlossbergschule) abgege-
ben.
Formulare zur Aufnahme erhalten Sie auf der
Homepage der jeweiligen Schule.
Sollten Sie Schwierigkeiten haben, die Formulare
auszudrucken, können diese im Eingangsbereich
oder im Sekretariat der Schule abgeholt und zu-
hause bearbeitet werden.
Verbindlich zur Anmeldung mitgebracht werden
müssen:
1. Geburtsurkunde Ihres Kindes (Kopie)
2. Rückmeldung an die Grundschule

(Blatt 3 im Original)
3. Empfehlung der Grundschule

(Blatt 2 oder Blatt 1 im Original)
oder
Information über die Ergebnisse von
„Kompass 4“ (Original)
oder
Das Ergebnis des Potenzialtests
(Original)

Bei der Anmeldung kann kein Rechtsanspruch auf
die Aufnahme in ein bestimmtes Gymnasium, in
eine bestimmte Realschule oder Gemeinschafts-
schule abgeleitet werden.
Eine verbindliche Aufnahme an der Wunschschule
kann erst nach Prüfung der Anmeldezahlen und
der Aufnahmekapazität zu einem späteren Zeit-
punkt stattfinden.
gez. die Leiterinnen und Leiter der Schulen
für die Gemeinschaftsschule:
Jürgen Joos (SBS GMS)
für die Realschulen:
Claudia Süß-Räuchle (FSR) – Jan Lumpp (OMRS)
für die Gymnasien:
Stephan Damp (FAG) – Katja Kranich (SG)
P.S.: Sofern Sie eine Schülerfahrkarte benötigen,
können Sie das Jugendticket BW über die Adres-
se https://abo.highq.de/anlageassistent/?Man-
dant=IGP bestellen.

Stadtbücherei
Vorlesen für Kinder: Am Dienstag (24. Febru-
ar 2026) wird ab 16.30 Uhr für Kinder ab vier
Jahren vorgelesen. Anschließend kann noch eine
Kleinigkeit gebastelt oder gemalt werden. Ohne
Voranmeldung. Bastelplätze begrenzt.
Geschichten fürs Ohr: VorleseZeit für Men-
schen ab 65
Am Donnerstag (26. Februar 2026) wird von
10.30 Uhr bis 11.00 Uhr im dritten Stock der
Stadtbücherei eine Geschichte vorgelesen. Wir
bitten bis Dienstag (27. Januar 2026) um eine
telefonische Anmeldung unter 07042 5444 oder
per Mail: stadtbuecherei@vaihingen.de, da die
Plätze begrenzt sind.
Workshop Traumreise: Am Freitag (27. Feb-
ruar 2026) können sich Kinder ab 10 Jahren zu
einem Workshop anmelden. Im Workshop hat je-
der die Möglichkeit unter Anleitung eine eigene
Traumreise zu schreiben. Voranmeldung bitte bis
Donnerstagabend (26.Februar 2026)

Stadtführungen
Samstag (21. Februar 2026): Museum on
tour – Themenführung
„Wir packen unseren Rucksack und legen hin-
ein...“ – Ausstellungsstücke aus dem Städtischen
Museum. Gemeinsam mit Andrea Majer und Eber-
hard Steinhilber geht es auf eine spannende Tour
durch die Altstadt. Im Gepäck: ausgewählte Expo-

nate aus dem Städtischen Museum. An verschie-
denen Stationen wird Halt gemacht, um über die
Herkunft, Geschichte und Bedeutung der Stücke
zu erzählen – immer mit Blick auf ihre Verbindung
zu Vaihingen. Start: 14:30 Uhr, Treffpunkt: Peters-
kirche, Stuttgarter Str. 31, Vaihingen an der Enz.
Kosten: 6 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kin-
der. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Städtische Jugendarbeit
Abteilungsleitung 40.3 Kinder- und Ju-
gendarbeit: Stefanie Faigle; Schlossstraße 1,
71665 Vaihingen an der Enz, Telefon 18 415, E-
Mail: s.faigle@vaihingen.de. Kontaktzeit: Montag

bis Freitag, 8.30 bis 12 Uhr, Montag bis Donners-
tag, 13 bis 17 Uhr.
Leitung Offene Kinder- und Jugendarbeit
/ Leitung KiJZ: Tim Bauer, Schlossbergstraße
26, 71665 Vaihingen an der Enz, Telefon 13646,
E-Mail: t.bauer@vaihingen.de
Mobile Jugendarbeit: Mikayil Toy, Heilbronner
Straße 12, 71665 Vaihingen an der Enz, Telefon
(0172) 8349511, E-Mail: m.toy@vaihingen.de
Kinder- und Jugendzentrum (KiJZ): Ak-
tuelle Öffnungszeiten, Angebote, Infos und Ver-
anstaltungen finden Sie auf der Homepage der
Stadt Vaihingen und auf unserer Instagram Seite:
kijzvaihingen.

Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebs
„Enztalbad Vaihingen an der Enz“
Bekanntgabe des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 des Eigenbetriebs Enztalbad Vai-
hingen an der Enz.
Nach erfolgter örtlicher Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt hat der Gemeinderat in der
Sitzung am 04. Februar 2026 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Enztalbad Vaihingen an der
Enz zum 31. Dezember 2021 wie folgt
festgestellt:
Eigenbetrieb Enztalbad Vaihingen an der Enz
1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 in der von der Steuerberatungsgesellschaft

Kelm, Mattern, Steffen & Partner mbB, Stuttgart, erstellten Fassung vom 11. September 2023
mit einem Jahresverlust von 910.346,53 € wird hiermit genehmigt und wie folgt festgestellt:

1 Feststellung des Jahresabschlusses
1.1 Bilanzsumme 3.271.939,35 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf

- das Anlagevermögen 2.429.281,76 €
- das Umlaufvermögen 842.657,59 €

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
- das Eigenkapital 2.000.000,00 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse 1.077.875,89 €
- die Rückstellungen 27.999,44 €
- die Verbindlichkeiten 166.064,02 €

1.2 Jahresverlust 910.346,53 €
1.2.1 Summe der Erträge 250.405,30 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen 1.160.751,83 €
2. Behandlung des Jahresverlusts
2.1 zu tilgen aus dem Gewinnvortrag - €
2.2 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen 910.346,53 €
2.3 auf neue Rechnung vorzutragen 910.346,53 €
3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14

Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Gemeinde einge-
planten Finanzierungsmittel

- €

2. Der Jahresverlust von 910.346,53 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Verlustabde-
ckung durch den Haushalt der Stadt Vaihingen an der Enz erfolgt im Folgejahr.

3. Der Oberbürgermeister wird für die ihm nach dem Eigenbetriebsgesetz im Rahmen der Be-
triebsleitung im Jahr 2021 obliegenden Aufgaben entlastet. Ebenso wird die Betriebsleitung
bestehend aus Betriebsleiter und dessen Stellvertretung für die ihr obliegenden Aufgaben ent-
lastet.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, La-
gebericht, Anlagenübersicht, Erfolgsübersicht) des Eigenbetriebs Enztalbad Vaihingen an der Enz
liegt gemäß § 16 Abs. 4 EigBG in der Zeit vom 20. Februar bis 06. März 2026 (je einschließlich)
zur Einsichtnahme im Rathaus (Marktplatz 4, Obergeschoss, Zimmer 413), 71665 Vaihingen an
der Enz aus.
Vaihingen an der Enz, den 05. Februar 2026
Skrzypek-Muth, Oberbürgermeister
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Pressestelle

Bei Rückfragen wenden Sie sich
bitte an das bei der jeweiligen

Baustelle genannte Amt.

Aktuelle Baustellen im Stadtgebiet &
Beeinträchtigungen des Verkehrs:
Städtische Baustellen:
• Kernstadt Vaihingen, Marktplatz
Grund: Umgestaltung Marktplatz
Art der Beschränkung: Sperrungen in Teilabschnitten
Ausführungszeitraum: bis April 2026
Amt: Tiefbauamt, Telefon (07042) 18-266

• Kernstadt Vaihingen – Vollsperrung Lessingstr. 12 bis
Eichendorffstr. Nr. 5
Grund: Sanierung Kanal- und Wasserleitung mit Straßenbau I 1. BA
Art der Beschränkung: Vollsperrung zwischen Einmündung
Franckstr. und den Bereichen Lessingstr. 12 bis Eichendorffstr. Nr. 5
Ausführungszeitraum: bis 3. April 2026
Amt: Stadtwerke Vaihingen an der Enz, Telefon (07042) 18-256



Bürgerbus Vaihingen
Achtung, Fahrplanänderung! Solange die
Lessingstraße gesperrt ist, ergeben sich für den
Bürgerbus folgende Fahrplanänderungen:
Auf der Route A "Gerokstift" müssen wir auf der
Franckstraße bis zur Einmündung Eichendorffstra-
ße (also oberhalb der Lessingstraße) fahren. Damit
entfallen die beiden Haltestellen Goethestraße 4
und Lessingstraße/Kreuzung Eichendorffstraße.
Außerdem weisen wir jetzt schon darauf hin,
dass wir im Frühjahr unser Fahrangebot um die
sogenannte Südroute (Riet-Enzweihingen-Aurich)
erweitern möchten. Aus diesem Grund suchen
wir weitere ehrenamtliche FahrerInnen und Be-
gleitfahrerInnen, die bereit sind, den Bürgerbus
ein- bis zweimal im Monat je vier Stunden zu fah-
ren. Wenn Sie sich vorstellen können, Teil unseres
engagierten Teams zu werden und sich weiter in-
formieren möchten, erreichen Sie uns per E-Mail
an buergerbus-vai@gmx.de oder telefonisch unter
07042-4580.

DLRG
Ortsgruppe Vaihingen/Enz
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2026
der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft,
Ortsgruppe Vaihingen/Enz) am 21. März 2026
um 19.00 Uhr im Vereinsheim in der Walter-de-
Pay-Straße 37 in Vaihingen/Enz.
Tagesordnungspunkte: 1. Begrüßung und Bericht
der Vorstandschaft, 2. Bericht der Technischen
Leiter, 3. Bericht der Jugendleiter, 4. Bericht des
Schatzmeisters, 5. Bericht der Kassenprüfer, 6.
Entlastung der Vorstandschaft, 7. Wahlen, 8.
Haushaltsplan, 9. Sonstiges, 10. Ehrungen, 11.
Anträge.
Anträge zur Hauptversammlung sind schriftlich bis
zum 7. März 2026 in der Geschäftsstelle, Wal-
ter-de-Pay-Straße 37, 71665 Vaihingen/Enz ein-
zureichen.

Landratsamt Ludwigsburg
Aufstellungspflicht aufgehoben
Die Aufstallungspflicht für Geflügel entlang des
Neckars im Landkreis Ludwigsburg endete am 12.
Februar 2026. Alle Geflügelhalter werden jedoch
weiterhin dazu aufgerufen, die schon lange gel-
tenden verpflichtenden Biosicherheitsmaßnahmen
strikt einzuhalten.
Die Aufstallung von Hausgeflügel wurde als vor-
sorgliche Schutzmaßnahme erlassen, nachdem
im November und Dezember 2025 bei mehreren
Wildvögeln, die verendet entlang des Neckars
aufgefunden wurden, die hochpathogene Aviäre
Influenza (Geflügelpest) amtlich festgestellt und
von einem erhöhten Infektionsdruck auszugehen
war. Die Maßnahme diente dem Schutz der Haus-
und Nutzgeflügelbestände vor einer Infektion mit
Geflügelpest durch Wildvögel.
Seit dem 13. Februar 2026 dürfen Geflügelhalter-
halter ihre Tiere wieder ins Freie lassen. Es wird
jedoch weiterhin dringend auf die konsequente
Einhaltung der bereits seit langem verpflichtenden
Biosicherheitsmaßnahmen hingewiesen, die unab-
hängig von der Anzahl der gehaltenen Tiere ganz-
jährig in Baden-Württemberg gelten.
Weitere Informationen zur Geflügelpest im Land-
kreis Ludwigsburg sowie Hinweise auf weiterfüh-
rende Angebote anderer Behörden sind unter:
https://www.landkreis-ludwigsburg.de/gesund-
heit-veterinaerwesen/veterinaerwesen/gefluegel-
pest/ abrufbar.
Kunstwettbewerb für Kinder und Jugend-
liche: Ideen für die Mobilität der Zukunft
gesucht
Wie sehen junge Menschen die Mobilität der Zu-
kunft? Dieser Frage widmet sich der kreisweite
Kunstwettbewerb „Meine Mobilität der Zukunft –
so will ich unterwegs sein“. Das Landratsamt Lud-
wigsburg lädt alle Schülerinnen und Schüler ab
der 4. Klasse ein, ihre Vorstellungen kreativ um-
zusetzen und einzureichen. Ob Gemälde, Zeich-
nung, Gedicht oder Fotografie – die Kunstform ist
frei wählbar. Ziel des Wettbewerbs ist es, junge
Perspektiven und Visionen sichtbar zu machen.
Die Teilnahme ist sowohl im Rahmen des Schul-
unterrichts als auch unabhängig davon möglich.
Einzel- und Gruppenarbeiten sind gleichermaßen
zugelassen.
Die besten Arbeiten werden ab Juli 2026 im Rah-
men der Ausstellungsreihe „Kunst im Kreishaus“ im
Landratsamt Ludwigsburg präsentiert. Eine unab-
hängige Jury unter Beteiligung von Landrat Diet-
mar Allgaier wird die Werke prämieren. Auf die
Gewinnerinnen und Gewinner warten attraktive
Preise. Zudem werden alle zugelassenen Beiträge
in einer Online-Broschüre veröffentlicht.
Die Kunstwerke können zu folgenden Terminen im
Landratsamt Ludwigsburg, Hindenburgstraße 46
(VHS-Gebäude), beim Fachbereich Kreisentwick-
lung, Klimaschutz, Mobilität und Tourismus abge-
geben werden: Am Freitag (6. März 2026) 8:30
bis 15:00 Uhr, am Donnerstag (9. April 2026)
8:30 bis 16:30 Uhr, und am Freitag (15. Mai
2026) 8:30 bis 15:00 Uhr. Eine Abgabe nach
vorheriger Terminvereinbarung ist ebenfalls mög-
lich.
Für Rückfragen und Terminabsprachen können In-
teressierte eine Mail schreiben an

Begleitung Sterbender
und ihrer Angehörigen

Telefon 0 70 42 / 3 76 73 95

Nachhaltige-mobilitaet@landkreis-ludwigsburg.de
oder anrufen unter Tel.: 07141 144-43025.
Alle Informationen und detaillierte Teilnahmebe-
dingungen findet man unter www.landkreis-lud-
wigsburg.de/kunst-und-mobilitaet

LEA
Die Energieagentur Landkreis Ludwigs-
burg informiert:
Herzliche Einladung zu einem kostenlosen On-
line-Vortrag „Klimaanlagen clever nutzen: Heizen
leicht gemacht“ am 24. Februar 2026. Anmeldun-
gen erfolgen unter www.lea-lb.de. Beratungstermi-
ne zur passenden Wärmepumpe für Ihr Gebäude
gibt es unter 07141-688930.

Naturpark Stromberg-
Heuchelberg
Aktuelle Naturparkinfo
Vortragsabend „Weinberge außer Be-
trieb: Kulturlandschaft im Wandel“ –
Veranstaltung ausgebucht
Aufgrund der großen Nachfrage wurde der ur-
sprünglich im Naturparkzentrum geplante Vor-
tragsabend „Weinberge außer Betrieb: Kultur-
landschaft im Wandel“ in die Räumlichkeiten der
WG Cleebronn & Güglingen, Ranspacher Str. 1,
74389 Cleebronn, verlegt. Trotz des Wechsels
in größere Räumlichkeiten sind inzwischen alle
Kapazitäten ausgeschöpft. Die Veranstaltung ist
vollständig ausgebucht. Wir bitten daher, von wei-
teren Anmeldungen abzusehen. Eine Teilnahme ist
ausschließlich nach Erhalt der Mail-Anmeldebestä-
tigung möglich. Wir bitten um Verständnis.
Online-Kochabende mit der Naturpark-
Kochschule:
Lust auf nachhaltigen Genuss? Spaß am gemein-
samen Kochen mit Groß & Klein?
Samstag (21. Februar 2026), 16:30 bis 18:30
Uhr: Vegetarischer Krustenbraten mit Apfel, Küm-
mel und Polenta
Sonntag (22. Februar 2026), 16:30 bis 18:30
Uhr: Pho Ga: vietnamesische Nudelsuppe mit
Huhn
Die Teilnahme ist kostenlos, Zutaten müssen selbst
eingekauft werden. Hier geht´s zur Anmeldung:
www.naturpark-kochschule.de
Einen Gesamtüberblick bietet „naturpark-strom-
berg-heuchelberg.de“. Bei Interesse bitte unsere
Naturparkführer:innen oder 07046/884815 kon-
taktieren.

Stadtteil Aurich

Schule am Kreuzbach
Anmeldung der Schulanfänger für das
Schuljahr 2026/2027
Alle Kinder, die bis zum 30. Juni 2026 das 6. Le-
bensjahr vollenden, werden im September 2026
schulpflichtig. Die Anmeldeunterlagen der Schule
am Kreuzbach werden den Eltern über die Kinder-
gärten ausgehändigt bzw. postalisch versendet.
Die vollständig ausgefüllten Unterlagen können bis
zum bis 25. März direkt bei uns an der Schule ab-
gegeben werden. Unser Sekretariat ist mittwochs
von 8.00-13.00 Uhr geöffnet und steht Ihnen in
diesem Zeitraum für Rückfragen zur Verfügung.
Wir freuen uns darauf, Sie und Ihr Kind bald an
der Schule am Kreuzbach willkommen zu heißen.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstver-
ständlich gerne zur Verfügung.
Ingela v. Preuschen, Schulleiterin

Stadtteil Enzweihingen

Dorf- und Markungsputzete
Der Ortschaftsrat Enzweihingen organisiert am
Samstag (28. Februar 2026) wieder eine Dorf-
und Markungsputzete, um unseren Heimatort
schön „herauszuputzen“. Wir treffen uns um 9 Uhr
am Feuerwehrmagazin in der Hindenburgstraße.
Gegen 11:30 Uhr endet die Putzaktion mit einem
gemeinsamen Vesper im Feuerwehrmagazin. Es
wird gebeten, gutes Schuhwerk, Handschuhe,
eventuell Eimer und eine Warnweste mitzubrin-
gen. Es wäre schön, wenn sich viele an dieser
gemeinsamen Putzaktion beteiligen, damit alle
Touren genügend helfende Personen haben.
Matthias Siehler, Ortsvorsteher

Stadtteil Gündelbach

Brennholzverkauf
Termin: Dienstag (24. Februar 2026) 19.00 Uhr,
Einlass: 18.15 Uhr.
Ort: Wachtkopfhalle Gündelbach, Unter dem
Burghof 5, 71665 Vaihingen-Gündelbach.
Die Bewirtung übernimmt der FC Gündelbach. Es
gibt Getränke und Leberkäseweckle.

Verkaufsangebot:
Flächenlose und Astholzhaufen:
Nr.701-708 am Deponieweg.
Nr.709-711 am Sailesweg
Brennholzpolter:
Nr. 401 – 415 am Otternweg
Nr. 416 – 419 am Bärbelhauweg
Nr. 420 – 437 und 452 – 477 am Deponieweg
Nr. 438 am Ölleitungsweg
Nr. 439 – 441 und 448 – 451 und 478-484 am
Sailesweg
Nr. 442 – 447 am Buchenrainweg
Die Brennholzpolter und Astholzhaufen sind mit
blauer Farbe, die Flächenlosabgrenzungen mit
roter Farbe gekennzeichnet.
Die Holzlisten und entsprechende Lagepläne sind
auf der städtischen Homepage www.vaihingen.de
unter „Rathaus & Service / Bürgerservice / Brenn-
holzverkauf“ eingestellt.
Allgemeine Informationen und Ablauf:
Am Eingang werden die Kontaktdaten der Bieter
aufgenommen. Das Kontaktformular kann bereits
zuhause von der städtischen Homepage herunter-
geladen und ausgefüllt mitgebracht werden. Dies
erspart vor Ort Zeit.
Jeder Bieter erhält eine „Bieterkarte“ mit einer Bie-
ternummer. Mehrere Bieternummern pro Person
sind nicht zulässig.
Die Abgabe des Holzes erfolgt durch Versteige-
rung gegen Höchstgebot. Die Rechnungen wer-
den ab dem darauffolgenden Tag per E-Mail an
die Käufer verschickt. Die Angabe einer E-Mail-
Adresse auf dem Kontaktformular ist dafür zwin-
gend erforderlich.
Die Rechnungsversendung per Post ist weiterhin
ebenfalls möglich. Die Rechnung ist per Überwei-
sung zu begleichen. Nach Gutschrift bei der Stadt-
kasse kann das Holz im Wald aufgearbeitet und
abgefahren werden.
Das beigefügt Merkblatt mit den Hinweisen zur
pfleglichen und sicheren Aufarbeitung des Brenn-
holzes, ist Bestandteil des Kaufvertrags und ist un-
bedingt zu beachten.
Es wird dringend darauf hingewiesen, dass bei
der Arbeit mit der Motorsäge die persönliche
Schutzausrüstung zu tragen ist. Für die Arbeit mit
der Motorsäge zur Aufarbeitung von Brennholz-
poltern amWaldweg ist nur befugt, wer einen Mo-
torsägenkurs absolviert hat. Der Sachkundenach-
weis ist bei der Aufarbeitung mitzuführen. Der
Fachbereich Wald LRA LB, bietet Motorsägeng-
rundlehrgänge an. Die Lehrgänge können über
die Schiller-Volkshochschule gebucht werden, im
Internet unter www.schiller-vhs.de. Weitere Infos
hierzu erhalten Sie unter Tel. 07141 144-2666.

Einladung zum Markungsputz
Am Samstag (28. Februar 2026) findet bei jeder
Witterung ab 9 Uhr im Rahmen der Lokalen Agen-
da 21 ein Markungsputz in Gündelbach statt.
Treffpunkt ist im Hof der Kelter. Für alle Teilneh-
mer ist wetterfeste Kleidung, Handschuhe, gutes
Schuhwerk und das Tragen einer Warnweste emp-
fohlen. Falls vorhanden bitte eine Greifzange mit-
bringen.
Interessierte Helfer melden sich bitte zur Planung
der anschließenden Verpflegung formlos per e-
Mail bis Sonntag (22. Januar 2026) an verwal-
tungsstelle.guendelbach@vaihingen.de

Gündelbacher Grundschule
Anmeldung der Schulanfänger für das
Schuljahr 2026/2027
Die erforderlichen Unterlagen werden Ihnen zuge-
stellt. Werfen Sie diese bitte ausgefüllt bis zum 6.
März 2026 in den Briefkasten der Gündelbacher
Grundschule.
Bei Fragen oder falls Sie keine Unterlagen erhal-
ten haben, melden Sie sich bitte an der Schule
(Tel.: 21558 oder Mail: poststelle@04163491.
schule.bwl.de). Wir rufen gerne zurück.
Schulpflichtig sind alle Kinder, die bis zum 30.
Juni das 6. Lebensjahr vollendet haben. Auch
Kinder, die letztes Jahr zurückgestellt wurden oder
dieses Jahr zurückgestellt werden sollen, müssen
angemeldet werden. Kinder, die im August 2026
das 6. Lebensjahr vollenden, können, müssen
aber nicht angemeldet werden.

Stadtteil Riet

Lokale Agenda
Osterbrunnen 2026
In diesem Jahr soll es in Riet wieder einen Oster-
brunnen geben. Dazu wird viel Grünschnitt, z.B.
Buchs und Thuja benötigt. Wer Grünschnitt zur
Verfügung hat und diesen abgeben möchte, soll
sich bitte bis spätestens 14. März bei Frau Bozzai,
Tel. 77331 oder Frau Liebler, Tel. 77593 melden.

Wahlbekanntmachung
1. Am 8. März 2026 findet die Wahl zum 18. Landtag von Baden-Württemberg statt. Die Wahl

dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2. Die Gemeinde ist in folgende 24 Wahlbezirke eingeteilt:

Wahlbezirk Abgrenzung des Wahlbezirks Lage des Wahlraums
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Zimmer-Nr.)

01001 Rathaus, Marktplatz 1 Marktplatz 1, 71665 Vaihingen an der Enz
01003 Schlossbergschule, Gebäude 1, Friedrich-

straße 1
Gebäude 1, Friedrichstraße 1, 71665 Vaihingen
an der Enz

01005 Kath. Gemeindehaus,
Heiligkreuzstraße 43

Heiligkreuzstraße 43, 71665 Vaihingen
an der Enz

01007 Kindergarten Blumenwiese,
Tannenweg 25

Tannenweg 25, 71665 Vaihingen
an der Enz

01009 Kindergarten am Tannenweg,
Tannenweg 19

Tannenweg 19, 71665 Vaihingen
an der Enz

01011 Friedrich-Abel-Gymnasium,
Alter Postweg 6

Alter Postweg 6, 71665 Vaihingen
an der Enz

01013 Mina-Lenges-Kindergarten,
Friedrich-Kraut-Straße 36

Friedrich-Kraut-Straße 36, 71665 Vaihingen an
der Enz

01015 Kath. Pfarrbüro,
Heiligkreuzstraße 45

Heiligkreuzstraße 45, 71665 Vaihingen
an der Enz

01017 DRK - Ortsverein, Am Galgenfeld 9 Am Galgenfeld 9, 71665 Vaihingen
an der Enz

02001 Turn- und Festhalle, Schulstraße 6 Schulstraße 6, 71665 Vaihingen an der Enz
02003 Kornbergkindergarten, Steinestr. 31 Steinestr. 31, 71665 Vaihingen an der Enz
02005 Grundschule Enzweihingen,

Schulstraße 38
Schulstraße 38, 71665 Vaihingen
an der Enz

03001 Kindergarten am Osterwiesenweg,
Osterwiesenweg 1

Osterwiesenweg 1, 71665 Vaihingen
an der Enz

03003 Bartenbergschule,
Oberriexinger Weg 5

Oberriexinger Weg 5, 71665 Vaihingen
an der Enz

03005 Kindergarten In der Balzhalde, Wilhelm-
straße 33

Wilhelmstraße 33, 71665 Vaihingen
an der Enz

03007 Kindergarten Am Hofgut,
Platanenstraße 33

Platanenstraße 33, 71665 Vaihingen
an der Enz

04001 Verwaltungsstelle Riet,
Ludwigsburger Straße 14

Ludwigsburger Straße 14, 71665 Vaihingen an
der Enz

05001 Sport- und Kulturhalle,
Manfred-Behr-Str. 2

Manfred-Behr-Str. 2, 71665 Vaihingen
an der Enrz

06001 Grundschule Ensingen,
Schwalbenweg 5

Schwalbenweg 5, 71665 Vaihingen
an der Enz

06003 Belreinkindergarten, Belreinstr. 6 Belreinstr. 6, 71665 Vaihingen an der Enz
07001 Weingärtner Horrheim-Gündelbach,

Weinsteige 33
Weinsteige 33, 71665 Vaihingen
an der Enz

07003 Verwaltungsstelle Horrheim,
Alte Marktstraße 3

Alte Marktstraße 3, 71665 Vaihingen
an der Enz

08001 Grundschule Gündelbach,
Karl-Stotz-Platz 4

Karl-Stotz-Platz 4, 71665 Vaihingen
an der Enz

09001 Ev. Gemeindehaus Aurich,
Heinrichstr. 1

Heinrichstr. 1, 71665 Vaihingen
an der Enz

Die Gemeinde ist in 24 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 29.01.2026 bis 15.02.2026
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte
zu wählen hat.
Die 8 Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 18.00 Uhr in Vaihingen an
Enz, Neue Bahnhofstr.2 (Feuerwache Vaihingen) zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in demWahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis
er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und zur Identitätsfeststellung ihren Personalausweis
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen
Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und gegebenenfalls

Ersatzbewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch dieser, bei Kreiswahlvorschlägen von Einzelbewerbern außerdem die
Angabe Einzelbewerber und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeich-
nung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten fünf Listenbewerber der
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Ne-
benraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
In der Wahlkabine oder dem besonderen Nebenraum darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausge-
stellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einenWahlschein, einen amtlichen
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er
dort spätestens amWahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle
abgegeben werden.

6. Ungültig sind Stimmabgaben, wenn der Stimmzettel eine Änderung, einen Vorbehalt oder einen beleidi-
genden oder auf die Person des Wählers hinweisenden Zusatz enthält oder wenn sich bei der Briefwahl in
dem Stimmzettelumschlag sonst eine derartige Äußerung befindet oder der Stimmzettelumschlag gekenn-
zeichnet ist (§ 42 Absatz 1 Satz 1 Nummern 6 und 7 des Landtagswahlgesetzes).

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des
Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 8 Absatz 3 Satz 2 des
Landtagswahlgesetzes).
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahl-
entscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 8 Absatz 4 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer
im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine
geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a
Absätze 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Vaihingen an der Enz, 19.02.2026
Skrzypek-Muth, Oberbürgermeister

Wochenenddienst vom
21.02.-22.02.2026
Vaihingen, Roßwag, Aurich:
Stefanie Kruppan-Pichlmaier
Sandra Linz
Joan Müller

Ensingen, Gündelbach, Horrheim,
Kleinglattbach, Oberriexingen,
Sersheim:
Gabriella Gaspar
Silke Graumann
Manuela Kiefer
Kerstin Werner

Enzweihingen, Riet, Eberdingen,
Hochdorf, Nussdorf:
Galina Eckstädt
Kerstin Lanik (Samstag)
Christa Maurer

Aus datenschutzrechtlichen Gründen
dürfen einzelne Pflegekräfte nicht genannt
werden.

Sozialstation Vaihingen an der Enz
Friedrichstr. 10
71665 Vaihingen an der Enz

Ambulante Alten- und Krankenpflege:
Telefon: 18900

Haushaltsnaher Dienst mit Familienpflege:
Telefon.: 18900

Betreuungsgruppe für Demenzkranke:
Anmeldung unter Tel. 18954

Beratungsbesuche und Pflegekurse:
Telefon 18900

Gesprächskreis für Angehörige
von Menschen mit Demenz
Montag (2. März 2026), 17.30 – 19.30 Uhr,
Betreutes Wohnen (Pulverturm).

STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Lokale Agenda 21 Projektgruppe „Sauberes Vaihingen“

22. Vaihinger Frühjahrsputz
Alle Bürgerinnen und Bürger sind zum 22. Vaihinger Frühjahrsputz
eingeladen:

am Samstag (28. Februar 2026), ab 9.30 Uhr
Der Ersatztermin am 7. März 2026 greift nur, wenn der Putz am Hauptter-
min aufgrund schlechter Wetterbedingungen nicht stattfinden kann. Das
Team der Agendagruppe „Sauberes Vaihingen“ freut sich auf zahlreiche
fleißige Mitwirkende, um gemeinsam unsere Stadt vom Müll zu befreien.

Ab 9 Uhr werden alle tatkräftigen Sammler in der Alten Kelter mit Müll-
tüten und Buttons ausgestattet. Ab 11.30 Uhr findet ein gemeinsames
Mittagessen beim Bauhof statt. Hier wird es auch ein kleines Kinderpro-
gramm geben. Privatpersonen und Gruppen können sich pder E-Mail
an: agenda21@vaihingen.de anmelden oder spontan am 28. Februar um
9 Uhr zur Alten Kelter kommen.

Bitte denken Sie an Warnwesten zur eigenen Sicherheit!

Kontakt:
Agendabüro Vaihingen

an der Enz,
Telefon (07042) 18-653


